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Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (38. KFG-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 104/2019, wird wie folgt geändert: 

1. § 20 Abs. 1 Z 4 lit d lautet: 
 „d. Feuerwehrfahrzeugen sowie Kommando- und Mannschaftsfahrzeugen der Feuerwehren,“ 

2. In § 47 wird nach Abs. 4c folgender Abs. 4d eingefügt: 
„(4d) Auf die in der zentralen Zulassungsevidenz gemäß Abs. 4a gespeicherten fahrzeugspezifischen 

Daten können im Falle eines Einsatzes die Feuerwehren nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
durch Abfragen über das Kennzeichen zugreifen und diese fahrzeugspezifischen Daten im konkreten 
Einsatzfall verwenden. Es ist mit geeigneten, dem Stand der Technik entsprechenden Mitteln dafür zu 
sorgen, dass kein unberechtigter Zugriff erfolgt und dass bei berechtigten Abfragen nur auf die 
fahrzeugspezifischen Daten zugegriffen werden kann. Die Zulassungsevidenz hat eine vollständige 
Protokollierung aller erfolgten und versuchten Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, 
welcher Stelle welche Daten übermittelt wurden. Diese Protokolldaten sind zu speichern und drei Jahre 
nach ihrer Entstehung zu löschen.“ 

3. § 135 wird folgender Abs. 38 angefügt: 
„(38) § 20 Abs. 1 Z 4 lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes I Nr. xxx tritt mit Ablauf des Tages 

der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes in Kraft. § 47 Abs.  in der Fassung des 
Bundesgesetzes I Nr. xxx tritt mit 1. April 2020 in Kraft.“ 
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